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I3() ^lluftr. Itfliuttj. („SJtettterMatrj ytr. 9

oraaTitfteïte Arbeiter verpflichtet, in bie ©cbreinerftreif»
faffe einen Sagtobn abzuliefern. Ser Befcblufs î)tnft(ht=
Itch bes ©eneralftreiff würbe mit SRüctficfyt auf bie nod)
nicht enbgültig ju ©nbe geführte Drganifation ber ©e=

roerffdjaften gefafft.

^toifdjcit einem Seit ftabtbcrnifefjcr Ulciftcr (20 bis
25 Brojctit) unb ben Sctjrcincru uub t)Jfafdjuuftcn ift
vertraglich feftgefetjt roorben: Sie tägliche 2lrbeii§jeit be=

trägt 9'/a ©tunben, nom 1. Quli 1909 an beginnt bie

neunftünbige 2trbeit§jeit. Ser ajlinbeftlobn für ©freiner
unb ïtJîafdhiniften beträgt 56 Wappen pro ©tunbe, nom
1. .Quli 1909 on 60 9tp. Sie bi§b"igeu Söhne werben
urn 5 % erhöht- 3llter§gebrechliche unb inuatibe 3lr=
beiter tonnen mit bem äUeifter einen entfprecfjenb rebu*
jierten ©tunbentobn nereinbaren. ©ämtliche Arbeiten
merben im ©tunbentobn aufgeführt. Sie im ©d}reiner=
tarif non 1905 norgefebenen 2lrbeiten merben um 5 %
erhöbt unb tonnen aueb im 2ltforb aufgeführt merben.

©tbiucijer 3iramcrteute=Berbanb. 3Jtit ^irfutar nom
21. ältai unterbreitet bie ©ettion Bafel bef Berbanbes
ber ffimmerteute in ber ©djroeij ber aJleifterfcbaft auf
bem Patje S3afei ben ©ntmurf ju einem neuen Sarif=
oertrag für ben bisher gettenben, auf 30. ^uni gefün»
beten Sotjn» unb 2trbeitftarif, mit ber ©inlabung ju
gegenfeitigen Bergleicbsoerbanbtungen. Ser ©ntrourf
ficht bie neunftünbige 2trbeit§jeit mit einem minimalen
©tunbentobn oon 68 ©t§. unb einem burchfehnittlichen
©tunbentobn oon 73 ©t§. oor. Bei ber Berechnung
bef burdhf<hnitttichen ©tunbentobnf fatten inoatibe 2lr=
beiter unb foldje, bie noch 3af>r ausgelernt,
aufer Betraft. Sie 2tfforbarbeit fotl abgerafft unb
für öoehgerüftarbeiten ein 3ufct)tag oon 80 %, für

Ueberftunben 30 °/o, für 9tad)t=, ©onntagf» unb Sßaffer»
arbeit 100 ®/o unb für Seer» unb Sarbotineumarbeit
20 % 3ufchlag bejaht merben. gür Strbeiten aufer
bem ©tabtbann ift 1 §r. .ßufcblag pro Sag unb bie
enentuelle ffabrtaje ju entrichten, bei weiteren ©ntfer»
nungen minbeftenf alte 14 Sage einmal bie fpiro unb
Müctfabrt ju bejahten. Set 1. SHai roirb atf geiertag
erttärt unb bie Sauer bef neuen Bertragef foil burdf
gegenfeitigef Uebereintommen feftgefegt werben. Ser
©ettionSoorfianb ber ßimmerteute in Bafel erfucfjt bie

SHeifterfchaft um ihre Dlüctäufjerung bif jum 5. guni 1908.

Ser ©chreinerftreif itt Biet, ber nabeju ein gabr ge=

bauert bat, ift nun burch eine Berftänbigung jroifchen
2trbeitgebern unb 2lrbeitnebmern beigelegt roorben. Sie
lectern afjeptierten bie '

ihnen non ben 3Jleiftern oor
einem paîjre fdjon gemachten ßugefiänbniffe. Ser $ebn»
ftunbentag bleibt befteben.

flu$$te!iuitg$wesen.
©euicrbcnnsftcUnng Bi|d)ofSjetI. gn ber Surnbatte

begann am testen ©onntag eine auf arfjt Sage bemef»
fene ©emerbeausftetlung, bie febr gut befchidt ift.

OerscDiedenes.
SSert eines 9htPnuracS. gn Bofmil würbe jüngft

non £>emt got). fpilfiter, Sragoner, ein aiufbaum Der»

tauft für ba§ fd)öne ©ümmchen oon 1450 gr. Sa§
llnitum, beffen ©tamm attein über 100 3«utner roog,
füllte mit feinen gewaltigen 2tefien jmei ganje @ifen=

SMunzinger & Co., " Zürich.?

IUustr. schwctz. Handw.-Zettnug („Metsterdlatt"^ Vir. !»

organisierte Arbeiter verpflichtet, in die Schreinerstreik-
kaffe einen Taglohn abzuliefern. Der Beschluß Hinsicht-
lich des Generalstreiks wurde mit Rücksicht auf die noch

nicht endgültig zu Ende geführte Organisation der Ge-
werkschaften gefaßt.

Zwischen einem Teil stadtbcrnischcr Meister <20 bis
25 Prozent) und den Schreinern und Maschinisten ist
vertraglich festgesetzt worden! Die tägliche Arbeitszeit be-

trägt 9>/s Stunden, vom 1. Juli 1909 an beginnt die

neunstündige Arbeitszeit. Der Mindestlohn für Schreiner
und Maschinisten beträgt 56 Rappen pro Stunde, vom
1. Juli 1969 an 66 Rp. Die bisherigen Löhne werden
uni 5 °/o erhöht. Altersgebrechliche und invalide Ar-
beiter können mit dem Meister einen entsprechend redu-
zierten Stundenlohn vereinbaren. Sämtliche Arbeiten
werden im Stundenlohn ausgeführt. Die im Schreiner-
tarif von 1965 vorgesehenen Arbeiten werden um 5 °/o
erhöht und können auch im Akkord ausgeführt werden.

Schweizer Zimmcrlcute-Vcrband. Mit Zirkular vom
21. Mai unterbreitet die Sektion Basel des Verbandes
der Zimmerleute in der Schweiz der Meisterschaft auf
dem Platze Basel den Entwurf zu einem neuen Tarif-
vertrag für den bisher geltenden, auf 36. Juni gekün-
deten Lohn- und Arbeitstarif, mit der Einladung zu
gegenseitigen Vergleichsverhandlungen. Der Entwurf
sieht die neunstündige Arbeitszeit mit einem minimalen
Stundenlohn von 68 Cts. und einem durchschnittlichen
Stundenlohn von 73 Cts. vor. Bei der Berechnung
des durchschnittlichen Stundenlohns fallen invalide Ar-
beiter und solche, die noch nicht ein Jahr ausgelernt,
außer Betracht. Die Akkordarbeit soll abgeschafft und
für Hochgerüstarbeiten ein Zuschlag von 86 °/g, für

Neberstunden 36 °/o, für Nacht-, Sonntags- und Wasser-
arbeit 166 °/y und für Teer- und Carbolineumarbeit
26 Zuschlag bezahlt werden. Für Arbeiten außer
dem Stadlbann ist 1 Fr. Zuschlag pro Tag und die
eventuelle Fahrtaxe zu entrichten, bei weiteren Entfer-
nungen mindestens alle 14 Tage einmal die Hin- und
Rückfahrt zu bezahlen. Der 1. Mai wird als Feiertag
erklärt und die Dauer des neuen Vertrages soll durch
gegenseitiges Uebereinkommen festgesetzt werden. Der
Sektionsvorstand der Zimmerleute in Basel ersucht die

Meisterschaft um ihre Rückäußerung bis zum 5. Juni 1968.

Der Schreincrstreik in Viel, der nahezu ein Jahr ge-
dauert hat, ist nun durch eine Verständigung zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern beigelegt worden. Die
letztern akzeptierten die '

ihnen von den Meistern vor
einem Jahre schon gemachten Zugeständnisse. Der Zehn-
stundentag bleibt bestehen.

Gewcrbcansstcllinig Bischofszell. In der Turnhalle
begann am letzten Sonntag eine aus acht Tage bemes-
sene Gewerbeausstellung, die sehr gut beschickt ist.

DerzKItOîiitt.
Wert eines Nußbanmes. In Boswil wurde jüngst

von Herrn Joh. Hilfiker, Dragoner, ein Nußbaum ver-
kauft für das schöne Sümmchen von 1456 Fr. Das
Unikum, dessen Stamm allein über 166 Zentner wog,
füllte mit seinen gewaltigen Aesten zwei ganze Eisen-

^Mnàger à ca.. Mjà?
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